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2t 8 3Hnfïr. fdjtoefj. »gettmia („ÛJÎeifterBIatt") m. 32

görberung beS fd^ittei^erifc^cn ©eroerbeS urtb bie ©thal»
tung ber alten unb frönen ^auêlnbufiïte, fo oerbtmt
bie neue ©enoffenfdfaft bie Untexftütjung ber roeitefieri
Greife, ©te rotil burch gemeinfame 2lrbeit ©leichgeftnnte
ber nier fiant eS teile vereinigen unb fo eine görberung
erfüllen, bie gerabe in ber gegenwärtigen gelt non größter
Söcb eut ung ift.

Untoe?fül=£inie?toittfel«
(©ingefanbt.)

2UIeS ©ute muff ftch mit ber gett Bahn brechen unb
feine ihm gebührenbe 2lnetfennung finben. dies oerblent
u. a. aud) ber Unioerfal»fiinierroinfeI, ©pftem
®. 5R. ©eifer, roorüber £>etr gr. Bccfer, ©eneralfiabs»
ob er ft, Prof. am eibg. Polptechntfum rote folgt fc^reibt:
„dlefeS auffercrfcentticf) einfache unb hanbltdfje, roie zu»

gleich foltbe gnfirument auS glaê^ellem ©eHuloib erlaubt
rafdf) unb fidler bie manmgfacfjften ted|nif<^en Sineaturen
auszuführen, ohne baff bafitr eine befonbere ©tnteiluug
gemalt roexben muff, roie namentlich auch Sineaturen
für einfache techntfche ©chciften, Kreisbogen, Duabrat»
ne^e ec. :c,

@S büxfte ftch biefer Slnierroinïel feiner oielfeitigen
Berrcenbbarfett unb praftifchen SluSführung roegen für
Sedfjnifer, ©eroerbSieute, rote für Schüler aller 9lnftalten
al§ oorjüglicheS fiilfStnfirument eignen unb bernent»

fpredjenb einbürgern".
gn ähnlichem ©inne hat»®« ftch bisher eine namhafte

iHnjahl gachleute unb 93eft^er beS Unloerfat=ölnierrotntetS
geäußert.
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3luS ben obenftehenben ©fizzen ift bie otelfettige
3lnroenbung beS hanbllcf)en getchenlnftrumenteS ohne
roettereS erfxchtlich unb es ift bie ©ebrauchSanroetfung
î«tS folgenbe: gut Slnroenbung beS SlnlerrotnfelS A lege
man benfelben an ben burch bie tRetSfdhiene, fiineal ober
bergleichen gebilbeten 2Infd)Iag B, ftedEe hierauf bie ©pihc
eineS etroaS hallen, möglichft fenfcedf)t gehaltenen Biet»

ftsfteS in eines ber lonifchen fiöcher unb ziehe burch
5lufpreffen beS ©infelS mit ber ben Bleiftift führenben
f>anb, ben erfteren feitroärtS nach tinfS ober rechts.

Um ben Stnietroinfel junt gtehen con Kreisbogen
Zu benu^en, fiede man eine üRabel ober einen jroeiten
Bleiftift in baS erfte Soch ber ©fala.

der Slnierroinïel enthält nod) feitfief) ben betben
©taten, ©jiraetnieiinngen für ©chriftenlineaturen, bie

febodh auf ber oorftehenben ©fijje A nicht erjtchtllch ftnb.
die Untoerfal Sinlerroiufel tonnen birett oom ©tfinber,

@. iR. ©eifer, techn. Bureau, gorchfitaffe 106, gürich 7,
ober oon jebem beffern geichenutenftliengefchäft bezogen
roerben.

UcncMede««.
Aufnahme Der SBarenheftSnbe in 5er ©chroeij.

der BunbeSrat hot gefic^ auf ben BunbeSbefchlujj com
6. 2tuguft 1914 über SRafnahmen jum ©chuh beS fianbeS
unb zur 3lufrechtex"haltung ber IReutralttät folgenbe Be=

fchlüffe gefaßt:
2lrl. 1. der BimbeSrat orbnet, foroeit ftcf) etn Bc=

bürfniS hierfür geltenb macht, bie Aufnahme ber Befiänöe
oon SBaten an. bte fid) im fianbe beftnben. @t fann
htefür bte SRüroirfung ber KanfonS», BezirM unb ®e»

melnbebehörben, forcie beruflicher ©enoffenfehaften unb
Berbanbe in 2lnfpru<h nehmen unb beren Borftänbe mit
ben erforbertidhen Botlmachten auSrüften. @r fann biefe

Befugnis an KantonS», BezixtS» unb ©emetnbebehörben
übertragen.

-Urt. 2. Unroahre eingaben über bte oorhanbenen
Sßarenbeftänbe gegenüber ben mit ber Befianbaufnahme
beauftragten Organen roerben mit ©elbbuffe bis auf
10,000 gr. befiraft.

2lrt. 3. dte Berfolgung unb Beurteilung bkfeS Bor»
gehenS liegt ben Kantonen ob. Set erfte 2l6fdE)nitt beS

BunbeSgefe^eS über baS BunbeSftrafredji ber fchroeije»
tifchen ©ibgenoffenfehaft com 4. gebxuar 1853 ftnbet
2lnroenbung.

2lrt. 4. das potitifche département unb baS BolfS»
roirtfchaftSbepartement roerben mit bem Boßzug beauftragt.

fie&erprctfe. die Berhältniffe im ©erbereigeroetbe
beuten feit einiger gett auf îommenbe Sïnbetungen in ben

Seberpretfen h^- Sage fanben nun in Bern
Konferenzen ber delegierten ber ©erberei» unb ber fpäute»
unb gclIieferanten=@enoffenfchaft ftatt, an ber ftd) auch
baS 23oltSroirtfchaft5»®epartement oertreten lief). 2lm
26. 2luguft oereinigte nun, roie roit oernehmen, eine britte
Konferenz fämtliche gntereffengruppen : bte ijpäute- unb
gcltieferanten ©enoffenfehaft, bte Berlreter ber ©erber,
ber ©attler, ber Schuhmacher, ber Seberf)änbter unb ber
©chuhfabritation, foroie ber zuftänbigen SlmtSfietien beS

BunbeS. @S tonnte eine ooüftänbige ©inigung erzielt
roerben. die greife für |)äute unb geUe bleiben unoer-
ärtbert, bagegen foK eine in befcheibenem IRahmen ge»

haltene SeberpretSerhöhung eintreten, entfprechenb bem

höheren ißreiS ber notroenbigen ^Rohmaterialien für bie

©erberei, namentlich ber ©erbftoffe. diefe Preiserhöhung
beträgt 5—10 % ber bisherigen preife. den geitpunft
beS ©IntritteS ber Preiserhöhung fe^t baS fdhroetzerifche
PoltSroirtfdhaftSbepartement feft.

die bieSfähtiac ülnSftelluna öet ©dhöletüthciiea
De3 ded)»t!um5 In Bwrgöütf (Bern) ift neuerblngS ein
BeroetS, mit roelcher llmfidht unb ©rtenntniS ber praf»
tifchen oolfSroirtfchaftlidjen gorberungen, unter SBahrung
äfthetifcher iRüdftdhten, auf ben oerfchiebenen ©ebteten
ber dechnif unb beS BauroefenS an biefer Slnfiait ge»

arbeitet roirb.
2lbgefehen oom luSlanb, roirb ber gnlanbbebarf an

Jllustr. schtveiz. Handw -Zeituna („Meisterblatt") M. SS

Förderung des schweizerischen Gewerbes und die Echal-
tung der alten und schönen Hausindustrie, so verdtznt
die neue Genossenschaft die Unterstützung der weitesten
Kreise. Sie will durch gemeinsame Arbeit Gleichgesinnte
der vier Landesteile vereinigen und so eine Forderung
erfüllen, die gerade in der gegenwärtigen Zeit von größter
Bedeutung ist.

Universal-Linierwwkel.
(Eingesandt.)

Alles Gute muß sich mit der Zeit Bahn brechen und
seine ihm gebührende Anerkennung finden. Dies verdient
u. a. auch der Universal-Linierminkel, System
G. R. Geiser, worüber Herr Fr. Becker, Generalstabs-
oberft, Prof. am eidg. Polytechnikum wie folgt schreibt:
„Dieses außerordentlich einfache und handliche, wie zu-
gleich solide Instrument aus glashellem Celluloid erlaubt
rasch und sicher die mannigfachsten technischen Lineaturen
auszuführen, ohne daß dafür eine besondere Einteilung
gemacht werden muß, wie namentlich auch Lineaturen
für einfache technische Schriften, Kreisbogen, Quadrat-
netze ?c. zc.

Es dürfte sich dieser Linierwinkel seiner vielseitigen
Verwendbarkeit und praktischen Ausführung wegen für
Techniker, Gewerbsleute, wie für Schüler aller Anstalten
als vorzügliches Hilfsinstrument eignen und dement-
sprechend einbürgern".

In ähnlichem Sinne haben sich bisher eine namhafte
Anzahl Fachleute und Besitzer des Universal-Linierwinkels
geäußert.
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Aus den obenstehenden Skizzen ist die vielseitige
Anwendung des handlichen Zeicheninstrumentes ohne
weiteres ersichtlich und es ist die Gebrauchsanweisung
kurz folgende: Zur Anwendung des Linierwinkels ^ lege
man denselben an den durch die Reisschiene, Lineal oder
dergleichen gebildeten Anschlag IS, stecke hierauf die Spitze
eines etwas harten, möglichst senkrecht gehaltenen Blei-

stiftes in eines der konischen Löcher und ziehe durch
Aufpressen des Winkels mit der den Bleistift führenden
Hand, den ersteren seitwärts nach links oder rechts.

Um den Linierwinkel zum Ziehen von Kreisbogen
zu benutzen, stecke man eine Nadel oder einen zweiten
Bleistift in das erste Loch der Skala.

Der Linierwinke! enthält noch seitlich den beiden
Skalen, Extraeinteilungen für Schriftenlineaturen, die

jedoch auf der vorstehenden Skizze /Í nicht ersichtlich sind.
Die Universal Linierwinkel können direkt vom Erfinder,

G, R. Geiser, techn. Bureau, Forchstraße 106, Zürich 7,
oder von jedem bessern Zeichenutensiliengeschäft bezogen
werden.

Aufnahme der Warenbestände in der Schweiz.
Der Bundesrat hat gestützt auf den Bundesbeschluß vom
6. August 1914 über Matznahmen zum Schutz des Landes
und zur Aufrechterhaltung der Neutralität folgende Be-
Müsse gefaßt:

Art. 1. Der Bandesrat ordnet, soweit sich ein Be-
dürfnis hierfür geltend macht, die Aufnahme der Bestände
von Waren an, die sich im Lande befinden. Er kann
htefür die Mitwirkung der Kantons-, Bezirks- und Ge-
meindebehörden, sowie beruflicher Genossenschaften und
Verbände in Anspruch nehmen und deren Vorstände mit
den erforderlichen Vollmachten ausrüsten. Er kann diese

Befugnis an Kantons-, Bezirks- und Gemeindebehörden
übertragen.

Art. 2. Unwahre Angaben über die vorhandenen
Warenbestände gegenüber den mit der Bestandaufnahme
beauftragten Organen werden mit Geldbuße bis auf
10,000 Fr. bestraft.

Art. 3. Die Verfolgung und Beurteilung dieses Vor-
gehens liegt den Kantonen ob. Der erste Abschnitt des

Bundesgesetzes über das Bundesstrasrecht der schweize-

rischen Eidgenossenschaft vom 4. Februar 1853 findet
Anwendung.

Art. 4. Das politische Departement und das Volks-
wirtschaftsdepartement werden mit dem Vollzug beauftragt.

Lederpreise. Die Verhältnisse im Gerbereigewerbe
deuten seit einiger Zeit auf kommende Änderungen in den
Lederpreisen hin. Letzter Tage fanden nun in Bern
Konferenzen der Delegierten der Gerberei- und der Häute-
und Fellieferanten-Genoffenschaft statt, an der sich auch
das Volkswirtschaftê-Departement vertreten ließ, Am
26. August vereinigte nun, wie wir vernehmen, eine dritte
Konferenz sämtliche Interessengruppen: die Häute- und
Fellteseranten Genossenschaft, die Vertreter der Gerber,
der Sattler, der Schuhmacher, der Lederhändler und der
Schuhfabrikalion, sowie der zuständigen Amtsstellen des
Bundes. Es konnte eine vollständige Einigung erzielt
werden. Die Preise für Häute und Felle bleiben unver-
ändert, dagegen soll eine in bescheidenem Rahmen ge-
Haltens Lederpreiserhöhung eintreten, entsprechend dem

höheren Preis der notwendigen Rohmaterialien für die

Gerberei, namentlich der Gerbstoffe. Diese Preiserhöhung
beträgt 5—10 °/o der bisherigen Preise. Den Zeitpunkt
des Eintrittes der Preiserhöhung setzt das schweizerische
Volkswirtschaftsdepartement fest.

Die diesjährige Ausstellung der Schülerarbeiteu
deS Technikums in Burgdorf (Bern) ist neuerdings ein
Beweis, mit welcher Umsicht und Erkenntnis der prak-
tischen volkswirtschaftlichen Forderungen, unter Wahrung
ästhetischer Rücksichten, auf den verschiedenen Gebieten
der Technik und des Bauwesens an dieser Anstalt ge-
arbeitet wird.

Abgesehen vom Ausland, wird der Jnlandbedarf an
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Secpntfern im fcfelimmften galle feine Scpmälermtg er*
fahren im Hinblid auf bie ©ntroicflung bet îecpnif in
ber Scproeij in ben legten jroarjig galnen unb angefieptS

ber fixeren ©ntroidlungSmöglicp feiten unter bem Sellen
ber hpbraulifcpen, elefiromecpamfchen unb elefirocpemifdjen
gortfcpritte. SRsn nergegenroärüge ftep ba§ rapibe 2öacp=
tum ber fcprodjerifchen SRafchineninbufirte, beten ©jpori
fiep feit jroanjig gapten oerfechsfacpf Ijat unb Der nun
nocf) bie ©tfdjliepung ber SBaffetfräfie ju Hilfe fornmt
2Jîan benfe an bie im ©niftsfjen begriffene ©ruppe ber
fcproeljerifchen elefirochemifcpen ^nbufitien. en bie Se^

firebungen jur ©rßffnung natürlicher SSBafferroege unb
anbereS mepr, um im ©egenfap ju augenbltdltcpen Se--

benfen etnjufepen, bap bie Scproeij im Se gin ne einer

neuen groperc inbufirtellen ©ntroidlung fteÏ)t.
@§ gilt babei, mte eS bisher in ber feproetjerifepen 3"=
buftiie geübt routfce, ben Scbürfniffen niept einfaep nacp*

juptnfen, fonbern biefe ©ntroidlung beroupt ju roeden
unb ju förbern. ®cju pilft bie Scpulung teepnifeper
Unternehmer* unb SirbeiiSfräfte. ©tneë ber roicpiigften
©ebtete für eine ge*Beit)tie^e 3uïunfî unfereS SanbeS ift
bannt ganj fur* beleucifstet

Nun bemeift bie 2luSfteUung ber Sdpülerarbeiten in
Surgborf, bap man fiep biefes 3^eles ber feproetjerifeper,
SoIfSrotrtfcpaft roopl beroupt. ift. Sicper barf ba§ bernifepe
Secpnifum einen guten Sett am Serbtenfte beanfpruäjen,
in ben SDienfi beé engern unb wettern SaterlanbeS jur
©rjeugung non Qualitätsarbeit tüchtige teepnifepe 2lrbeitS=

fräfte ju fit Ken.

Hotel* auD ©augeroeröe. ®er Scproeijerifcpe ©e=

roerbeoeretn richtet an ben SunbeSrat ba§ ©efuep,
feinSerbot für neue^otelbauten ju erlaffen
©in Sauoerbot mürbe ba§ notleibenbe Saugemerbe ferner
fcpäbigen. ®>ie Krebitinftitutc roerben oljneijht ber Übet*

probuftion ootbeugen. ©in genereueS Serbot fei bet
oetfefeieben artigen Serpalintffe roegen untunlich; e§ fei
ber Kompetenj ber Kantone unb ©emeinben ju über*
laffen, ben lofalen Sebürfnifjen entfpreepenb neue ©afU
rechte ju fonjeffionteren ober ju oerroetgern.

33er ©runDftiidöerfepr tu Der ©töDt gütidj um*
fapte im 3um im ganjen 70 (125) Siegenf'cpaften mit
einer gläcpe non 1081 (1352) 3lr unb einem SSert non
4,21 (8.51) SJÎiC. gr. Iber nur etroa bie Hälfte ber
Hanbänberungen fanb buret) gretpanbfäufe ftatt. grei-
pänbig umgefept mürben nämlich blop 32 (78) Siegero
fchaften im 2IuSmap non 678 (1091) 2lr juin fßieife non
2,43 (5,70) SRiß. gr. 3Bte fchon im Sormonat, fo ftnb
es auch SericptSmonat roleber etnjig bie Stabifreife 6
unb 7, bie noch einen nennenswerten Siegenfcpaftenhanbel
aufmeifen. ®urcp .groangSoer Wertungen gtngen 20 (11)
©runbftücfe um ben SreiS non 0,81 (1,29) 33M. gr. in
anbere £änbe über, 17 non btefen 20 3®attg3oerfteige*
rungen entfallen auf bie Stabtfretfe 6, 7 unb 8. 3m
jmetten Sterteljapr 1915 mürben 92 (219) Siegenfehaften
im 2Berte non 6,27 (17,5) SRißionen gt. fretgönbig ner=
Eauft. ®ie Umfahfumme beträgt alfo nur etma ben
britten Stell ber leptjährigen, mit anbern 2Borten: eS

ftnb im ganjen jroeiten Quartal 1915 bem 2Berte nach
nicht mehr Slegenfchaften nerfauft morben als im 93or*

jähre tn einem etnjigen SJionat. ®ie ßahlen bemeifen
beutlich herrfchenbe ©epreffion auf bem Stegenfdjaftem
ntarït.

Neubauten mürben 4 (16) fertiggeficKt; barin ent-
ftanben im ganjen 13 (45) SBohnungen, non benen 10

auf ein äftehrfamtlienhauS im 3. ©tabtfreiS entfallen.
Sauberoilligungen mürben für 10 (31) ©ebäube, barunter
für nier ©infamiltenhäufer, erteilt. ®ie 3 it)f
jmetten Sierteljahr 1915 unter ®ach gebrachten ©ebäube

betrögt 22 (49), bie (fahl ber neuen äßolpungen 102

(99) Son btefen 102 SBobnungen liegen 83 in acïji
ÜJiieifafernen ber ©tabtfreije 3, 4 unb 6.

3ur ^erfieHaag Der fogenannteB Kommf^miere
für eifetne ©etxiebe roerben 40 ©ramm ©chmeinefett unb
10 ©ramm SJBachS gefchmoljen unb bie ha'berfaltete
SEäffe mtrb mit 2 ©ramm gefchlämmtem ©rapfjit oer=
rieben. (Die tUii'chimg inup oon Infang an bis junt
Böfligett ©rfiatren gerührt roerben.

eitevaCur.
®er ««achlûptJettrag «ach ©chweljer IRei^t. £Bfg=

meifer för ©chulDner «sD ©laubiger, tßraltifdje
QarfteHuiig in grageu unb Slntmorten bon ®r. jur.
OSfar Setmgruber in Sern. 3Jlit alphabetifdjem
©achregifter unb ©efeheëtej-t. Qrett güpli'S 5ßraf=
tifdhe 9ted)t§fnnbe. 16. Sanb. 104 Seiten 8» geb.
in Setnmanb 2 gr.
Sa§ üorliegenbe Sucplein beljanbelt ba§ SBefen unb

bie SoraitSfehung be§ 2iadhlapbertrageS, baê Verfahren
unb bie tüBirfungeu. SDabei ift bie ®arfteHung beS Ser-
fahrenS, fomeit eg für bie Saiemueït bon Sebeutung ift,
jiemlich emläplid) befprochen. SDiefer Slbfdjnitt bejiept
fich fomohl auf bie Organe unb ben Söiberrnf beg S er-
fapreng, atg auf bie einzelnen tßhafen (Semißigungg-,
ßufttmmungg-, unb Seftätigunggberfahren.

2Bie bie früheren Sänbdhen ber Sammlung ift aud)
biefeS in gragen unb Slntmorten gehalten. ®g enthält
auper einem jiemltä) boüftän&igen ©achregifter audh
ben etnfehlägigen ©efepegtejt. 2Bir jroeifeltt nicht baran,
bap ®r. Settngruber'g „Siachlapbertrag nach ©ch'feijer
fRecht", mie feine beiben Sorgänger fid) tafdjen ©in»
gang in bie §anbbibIiotl)ef ber .vfanbclg- unb ©efchäftg-
melt berfchaffeu unb batb jum fRatgeber cineg jebert
bebrängten Kaufmatmeg ober ^anbmertgmeifterg werben
wirb.
tRedjtfcbreibe&üchlein für fchmeijerlfihe SoIWfçhule«.

.Çerauggcgeben bon Sari gührer, Sehrer in @t.
©allen, ßmeite, ermeiterte Sluflage. 1. §eft. Unter«
ftufe, 2.-4. Schuljahr, 32 Seiten, etnjeln 30 IRp.,
100 Siitd à 20 SRp.; II. ®eft. Qberftufc, 5.-9. Schul«
jähr, 40 Seiten, eiujeln 45 fRp., 100 Stüd à 30 SRp.

— Serlag Suchtet & So., Sern.

tRachbem jmei SBochen nach ^erauggabe ber fRecht=
fchretbebüd)letn bie ftarte Sluflage beg II. fpefteg (für
bie Qberftufe) bollfiänbig bergriffen mar — eine @rfolgg=
tatfaepe, bie beutlicher fprtcht, at§ SBorte eg bermöchteu
— folgt anmit auf bem gupe auch Die roefenttid) er«
meiterte tReuauflage beg I. $efteg. ®tefer grope @r=

folg ber beiben faubereit Südjletn mit ihrem finnigen
ïttelbilb unb bem in Schreibfdjrift gebrudten anfpor«
nenben Sorroorte au bie Schülerfchaft, ift leicht erflär«
lieh ; benn tatfächlid) h«Den biefe jroei Süchletn unferen
Sdhmeijerfchüfern big anbin gefehlt. Sie unterfepetben fich
roefentlich bon anbern Orthographiebüchlein. S)er Ser«
faffer, ber ber Schmeijerfchule fchon mancheg bortreffliche
ßehrmittel erarbeitet hat, richtete fein £auptaugenmerf auf
bie Sßörteraugroabl. gein fäuberlich unb ^öthft ju»
treffenb ift ber SBortfchah beg Itnterfdwterg bon bem«
jenigen beg Qberfcbülerg gefchieben unb je in einem be«
fonberen £eftc bereinigt morben. 2ltg weitere begrüpeng«
werte Sefonberpeiten nennen wir: unauffällige Verlegung
aüer SBörter in ihre Silben, Stngabe beg ©efcptechtg«
nwrteg unb ber 3M)rjal)lform fämtlicher Hauptwörter,
Herborhebung fchwierigerer gormen bon ©tgenfcpaftg«
unb £ettmörtern, mit Seifpielen berfepene fRegeln für
bte Stlbentrenuuug unb fämtlicpe für Solfgfäjüler in
Setracpt Eommenbe Snterpunftiongregeln in gorm bon
Setfptelfäpen. ®ie Neuauflage bon §eft I entpätt nebft«

m. !3 Jllnstr. schweiz. Handw

Technikern im schlimmsten Falle keine Schmälerung er-
fahren im Hinblick auf die Entwicklung der Technik in
der Schweiz in den letzten zwanzig Jahren und angesichts
der sicheren Entwicklungsmöglichkeiten unter dem Zeichen
der hydraulischen, elektromechmnscheu und elektrochemischen

Fortschritte, Man vergegenwärtige sich das rapide Wachs-
lum der schweizerischen Maschinenindustrie, deren Export
sich seit zwanzig Jahren versechsfacht hat und der nun
noch die Erschließung der Wasserkräfte zu Hilfe kommt.
Man denke an die im Entstehen begriffene Gruppe der
schweizerischen elektrochemischen Industrien, an die Be-
strebungen zur Eröffnung natürlicher Wasserwege und
anderes mehr, um im Gegensatz zu augenblicklichen Be-
denken einzusehen, daß die Schweiz im Beginne einer

neuen großen industriellen Entwicklung steht.
Es gilt dabei, wie es bisher in der schweizerischen In-
dustrie geübt wurde, den Bedürfnissen nicht einfach nach-
zuhinken, sondern diese Entwicklung bewußt zu wecken

und zu fördern. Dazu hilft die Schulung technischer
Unternehmer- und Arbeitskräste, Eines der wichtigsten
Gebiete für eine gedeihliche Zukunft unseres Landes ist
damit ganz kurz beleuchtet,

Nun beweist die Ausstellung der Schülsrarbeiten in
Burgdorf, daß man sich dieses Zieles der schweizerischen
Volkswirtschaft wohl bewußt ist. Sicher darf das bernische
Technikum einen guten Teil am Verdienste beanspruchen,
in den Dienst des engern und weitern Vaterlandes zur
Erzeugung von Qualitätsarbeit tüchtige technische Arbeits-
kräfte zu stellen.

Hotel- N«d Baugewerbe. Der Schweizerische Ge-
Werbeverein richtet an den Bundesrat das Gesuch,
kein Verbot für neueHotelbauten Zu erlassen
Ein Bauverbot würde das notleidende Baugewerbe schwer
schädigen. Die Kreditinstitute werden ohnehin der Über-

Produktion vorbeugen. Ein generelles Verbot sei der
verschiedenartigen Verhältnisse wegen untunlich; es sei

der Kompetenz der Kantone und Gemeinden zu über-
lassen, den lokalen Bedürfnissen entsprechend neue Gast-
rechte zu konzessionieren oder zu verweigern.

Der Grundstückoerketzr in der Stadt Zürich um-
faßte im Juni im ganzen 70 (1.25) Liegenschaften mit
einer Fläche von 1081 (1352) Ar und einem Wert von
4,21 (8,51) Mill. Fr. Aber nur etwa die Hälfte der
Handänderungen fand durch Freihandkäufe statt. Frei-
händig umgesetzt wurden nämlich bloß 32 (78) Liegen-
schasten im Ausmaß von 678 (1031) Ar zum Preise von
2,43 (5,70) Mill. Fr. Wie schon im Vormonat, so sind
es auch im Berichtsmonat wieder einzig die Stadtkreise 6
und 7, die noch einen nennenswerten Liegenschaftenhandel
aufweisen. Durch Zwangs Verwertungen gingen 20 (11)
Grundstücke um den Preis von 0,81 (1,29) Mill, Fr. in
andere Hände über, 17 von diesen 20 Zwangsoersteige-
rungen entfallen auf die Stadtkreise 6, 7 und 8, Im
zweiten Vierteljahr 1915 wurden 92 (219) Liegenschaften
im Werte von 6,27 (17,5) Millionen Fr. freihändig ver-
kauft. Die Umsatzsumme beträgt also nur etwa den
dritten Teil der letztjährigen, mit andern Worten: es

sind im ganzen zweiten Quartal 1915 dem Werte nach
nicht mehr Liegenschaften verkauft worden als im Vor-
jähre in einem einzigen Monat. Die Zahlen beweisen
deutlich die herrschende Depression aus dem Liegenschaften-
markt.

Neubauten wurden 4 (16) fertiggestellt; darin ent-
standen im ganzen 13 (45) Wohnungen, von denen 10

auf ein Mehrfamilienhaus im 3. Stadtkreis entfallen.
Baubewilligungen wurden für 10 (31) Gebäude, darunter
für vier Einfamilienhäuser, erteilt, Die Zahl der^ im
zweiten Vierteljahr 1915 unter Dach gebrachten Gebäude

beträgt 22 (49), die Zahl der neuen Wohnungen 102

(99) Von diesen 102 Wohnungen liegen 83 in acht
Mietkasernen der Stadtkreise 3, 4 und 6.

Zur Herstellung der sogenannte» Kammfchmiere
für eiserne Getriebe werden 40 Gramm Schweinefett und
10 Gramm Wachs geschmolzen und die ha'berkaltete
Masse wird mit 2 Gramm geschlämmtem Graphit ver-
rieben. Die Mi'chung muß von Ansang an bis zum
völligen Erstarren gerührt werden.

Literatur.
Der Nachlaßvertrag nach Schweizer Recht. Weg-

weiser für Schuldner und Gläubiger. Praktische
Darstellung in Fragen und Antworten von Dr. jur.
Oskar Leimgruber in Bern, Mit alphabetischem
Sachregister und Gesetzestext. Orell Füßli's Prak-
tische Rechtskunde. 16. Band. 104 Seiten 8° geb,
in Leinwand 2 Fr.
Das vorliegende Büchlein behandelt das Wesen und

die Voraussetzung des Nachlaßvertrages, das Verfahren
und die Wirkungen. Dabei ist die Darstellung des Ver-
fahrens, soweit es für die Laienwelt von Bedeutung ist,
ziemlich einläßlich besprochen. Dieser Abschnitt bezieht
sich sowohl ans die Organe und den Widerruf des Ver-
fahrens, als auf die einzelnen Phasen (Bewilligungs-,
Zustimmungs-, und Bestätignngsverfahren.

Wie die früheren Bändchen der Sammlung ist auch
dieses in Fragen und Antworten gehalten. Es enthält
außer einem ziemlich vollständigen Sachregister auch
den einschlägigen Gesetzestext. Wir zweifeln nicht daran,
daß Dr. Leimgruber's „Nachlaßvertrag nach Schweizer
Recht", wie seine beiden Vorgänger sich raschen Ein-
gang in die Handbibliothek der Handels- und Geschäfts-
welt verschaffen und bald zum Ratgeber eines jeden
bedrängten Kaufmannes oder Handwerksmeisters werden
lvird.
Rkchtschreibebüchlein für schweizerische Volksschule«.

Herausgegeben von Carl Führer, Lehrer in St.
Gallen. Zweite, erweiterte Auflage. I. Heft. Unter-
stufe, 2.-4. Schuljahr, 32 Seiten, einzeln 30 Rp.,
100 Stück à 20 Rp.; II. Heft. Oberstufe. 5.-9. Schul-
jähr. 40 Seiten, einzeln 45 Rp., 100 Stück à 30 Rp.
— Verlag Büchler & Co., Bern.

Nachdem zwei Wochen nach Herausgabe der Recht-
schreibebüchlein die starke Auflage des II. Heftes (für
die Oberstufe) vollständig vergriffen war — eine Erfolgs-
tatsache, die deutlicher spricht, als Worte es vermochten
— folgt anmit auf dem Fuße auch die wesentlich er-
weiterte Neuauflage des I. Heftes. Dieser große Er-
folg der beiden sauberen Büchlein mit ihrem sinnigen
Titelbild und dem in Schreibschrift gedruckten anspor-
nenden Vorworte an die Schülerschaft, ist leicht erklär-
lich; denn tatsächlich haben diese zwei Büchlein unseren
Schweizerschülern bis anhin gefehlt, Sie unterscheiden sich
wesentlich von andern Orthographiebüchlein. Der Ver-
fasser, der der Schweizerschule schon manches vortreffliche
Lehrmittel erarbeitet hat, richtete sein Hauptaugenmerk auf
die Wörterauswahl. Fein säuberlich und höchst zu-
treffend ist der Wortschatz des Unterschülers von dem-
jenigen des Oberschülers geschieden und je in einem be-
sonderen Hefte vereinigt worden. Als weitere begrüßens-
werte Besonderheiten nennen wir: unauffällige Zerlegung
aller Wörter in ihre Silben, Angabe des Geschlechts-
Wortes und der Mehrzahlform sämtlicher Hauptwörter,
Hervorhebung schwierigerer Formen von Eigenschafts-
und Zeitwörtern, mit Beispielen versehene Regeln für
die Sàntrenmmg und sämtliche für Volksschüler in
Betracht kommende Jnterpunktionsregeln in Form von
Beispielsätzen, Die Neuauflage von Heft I enthält nebst-
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